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Damwild Muffelwild Wildkaninchen Rebhuhn Fasan Stockente Bejagung

Baden-Württemberg nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt erlaubt
nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

Fasane erst nach dem 
nächsten Jagdjahr

Bayern nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

verboten erlaubt erlaubt erlaubt erst nach vier Wochen

Berlin erlaubt erlaubt verboten erlaubt erlaubt erlaubt erst im folgenden Jagdjahr

Brandenburg nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt erlaubt
nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

–

Bremen nur mit Genehmigung  
der Landesjagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Landesjagdbehörde

verboten erlaubt erlaubt
nur mit Genehmigung  
der Landesjagdbehörde

–

Hamburg nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

nur mit Einverständnis  
der zuständigen Behörde

erst nächstes Jagdjahr

Hessen nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

verboten
nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

erst nach sechs Monaten

Mecklenburg- 
Vorpommern

erlaubt erlaubt verboten erlaubt erlaubt erlaubt erst nach Eingewöhnung

Niedersachsen nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

verboten erlaubt erlaubt erlaubt erst nach sechs Monaten

Nordrhein-Westfalen nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt; ist der unteren  
Jagdbehörde anzuzeigen

erlaubt; ist der unteren  
Jagdbehörde anzuzeigen

erlaubt; ist der unteren  
Jagdbehörde anzuzeigen

erlaubt; ist der unteren 
Jagdbehörde anzuzeigen

Fasane und Stockenten  
erst nach acht Wochen

Rheinland-Pfalz nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

verboten
nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erst wenn günstiger Erhal-
tungszustands gegeben ist

Saarland nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erst nach Ablauf eines 
Jahres

Sachsen verboten verboten verboten
nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

ab übernächstem Jagdjahr 
nach dem Aussetzen

Sachsen-Anhalt erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

–

Schleswig-Holstein nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

verboten
nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

nur mit Genehmigung  
der Jagdbehörde

erst nach sechs Monaten

Thüringen erlaubt
nur mit Genehmigung  
der obersten Jagdbehörde

erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt –

www.der-überläufer.de

Überzeugendes AUSSETZEN VON WILD
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WAS IST WO 
ERLAUBT?
Der eine möchte seinen Fasanenbesatz stabilisieren,  

der andere sich im Frühjahr am „Reb-Reb“ erfreuen, der 
nächste im eigenen Revier Muffelwild bejagen und wie-
der ein anderer träumt vom Weißwedel in seinem Feldge-

hölz. Die Gründe, um Wild auszusetzen, sind vielfältig. Doch dürfen 
wir Jäger Wild aussetzen, wie es uns beliebt? Laut Bundesjagdgesetz 
könnte man fast auf die Idee kommen, denn zum Aussetzen von Wild 
steht hier nur, dass es verboten ist, Schwarzwild und Wildkaninchen 
auszusetzen, und dass das Aussetzen fremder Tiere in der freien 
Natur nur mit schriftlicher Genehmigung der zuständigen obersten 
Landesbehörde zulässig ist. Das war’s. Was fremde Tiere sind, wird 
nicht definiert. Es liegt die Vermutung nahe, dass es all jene sind, die 
nicht dem Bundesjagdrecht unterliegen. Wenn das so gemeint sein 

sollte, dann schränkt uns Jäger das Bundesjagdgesetz beim Aussetzen 
kaum ein. Wobei der ein oder andere vielleicht schon damit geliebäu-
gelt hat, im eigenen Revier auf Muntjas oder Nandus zu waidwerken. 
Und da das Bundesjagdgesetz wenig zum Aussetzen sagt, haben die 
meisten Bundesländer versucht, hierzu Konkreteres in ihren Landes-
jagdgesetzen zu verfassen. Für sechs der sieben interessantesten „Aus- 
setzarten“ hat Ihr ÜBERLÄUFER einmal zusammengefasst, was nach 
Bundes- und jeweiliges Landesjagdgesetz erlaubt ist und was nicht. 
Nur sechs deshalb, weil das Aussetzen von Sikawild, seit es auf der 
Unionsliste als invasive gebietsfremde Art geführt wird, ohnehin nicht  
erlaubt sein wird. Aufgrund der vielfach unklaren Regelungen weisen 
wir ausdrücklich darauf hin, dass man immer, wenn man Wild aus-
setzen möchte, vorab seine untere Jagdbehörde kontaktieren sollte! 

Q
U

EL
LE

: L
A

N
D

ES
JA

G
D

G
ES

ET
ZE

FO
TO

: A
D

O
B

ES
TO

C
K/

W
IL

D
M

ED
IA

Der Fasan ist das häufigste 
Wild, das hierzulande ausge-
setzt wird. In Bundesländern, 
in denen es der Genehmigung 
bedarf, aber nur zur Stützung 
des Besatzes – nicht um ihn im 
selben Jahr noch zu bejagen.

03/2026 93

Unbeugsames

14	  	��DEUTSCHLANDS WÖLFE 
Änderung des Bundesjagdgesetzes

16	  	��INTERVIEWS 
Dr. Asche & Dr. Wellershoff zur Wolfsjagd

30	 	��LJV RHEINLAND-PFALZ 
Präsi-Wahl: Mahr vs. Dr. Greif-Werner

48	 	��KEILER-KLUB* 
Hegeringsversammlung

52	 	��NATURSCHUTZRECHT 
Europa auf falschem Wege

56	 	�REPETIERER  
Vergleich Walther RS 3 mit Blaser R8

64	 	�INTERVIEW 
Bernhard Knöbel zur Walther RS 3

66	 	��DEUTSCHLANDS WÖLFE 
Jagdrecht ohne Jagd?

78	 	����WILDEREI 
Erinnerung an wildereiverdacht.de

Uriges

36	 	�KAPITALER REHBOCK*  
Der Krüger-Bock

72	  	�INTERVIEW  
Anja Blank zur Aujeszkyschen Krankheit

76	  	�AUJESZKY  
Tödliches Virus für Jagdhunde

80	 	�FACHMANN 
Artenfeindliche EU-Vorgaben

Überzeugendes

20	 	��INTERVIEW 
Gunter Helbig zu „Jäger der neuen Zeit“

26	 	����KUGELFANG 
1. Teil der Serie „Jäger der neuen Zeit“

40	 	��SCHALENWILD* 
Krankes schießen oder nicht schießen?

86	 	�WAFFENKAUF 
Tipps: das 6-Punkte-Programm

4 193325 607408

03

4 193325 607408

03

Deutschland 7,40 € • EU-Ausland 8,00 €

AUSGABE 03/2026

AUJESZKYEine Frage der Region!

Willkommen Wolf WOLFSJAGD IN DEUTSCHLAND Bundesrat macht Weg frei WOLFSJAGD IN MECKLENBURG 2026 geht es los WOLFSJAGD IN BRANDENBURG Ministerin unter Druck 

BLASER VS. WALTHERKampf der Giganten.

HÖRT NICHT  AUF INFLUENCER! 

K U G E L FA N G

AUJESZKY
Anja Blank verlor im vergangenen Herbst zwei Hunde 
durch die Pseudowut. Ihr ÜBERLÄUFER sprach mit ihr.

RS 3 VS. R8
Dr. Heiko Granzin stand zu Fra-
gen zum neuen Repetierer von 
Walther und dem bewährten 
von Blaser Rede und Antwort. 
Seine Antworten verblüfften.

EUROPAS NATURSCHUTZRECHT
Dr. Maximilian Schaffgotsch stellt klar, dass immer mehr Natur-

schutzverordnungen und -gesetze der Artenvielfalt in Europa 
bislang nicht geholfen haben. Das aber ließe sich ändern!

AUSSETZEN VON WILD
Welches Wild in welchen Ländern ausgewildert werden darf.
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 *nicht im Mitteilungsblatt von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
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FACHMANN
Dr. Daniel Hoffmann stellt Ursachen vor, warum es  
den Feldhasen regional nicht gut geht. Und welche Maß-
nahmen helfen, Arten der offenen Feldflur zu fördern.

20
JÄGER DER NEUEN ZEIT
Ihr ÜBERLÄUFER wollte von Gunter Helbig, der mit  
Tobias Schlosser das vorbildliche Onlineprojekt „Jäger 
der neuen Zeit“ gegründet hat, wissen, was ihn antreibt.


